Integrations- und Partizipationsgesetz – Fakten und Hintergründe

Worum geht es?

( In Berlin leben Menschen aus 189 Nationen zusammen. Insgesamt haben 25 Prozent aller Berlinerinnen und Berliner einen Migrationshintergrund, das heißt, sie sind selber nach Deutschland eingewandert oder kommen aus einer Einwanderfamilie. Bei den unter 18jährigen liegt der Anteil sogar bei über 40 Prozent. Diese Vielfalt an Kultur, unterschiedlichen Erfahrungen, Weltanschauungen, religiösen Einstellungen stellt ein großes Potenzial für die Stadt dar. Es gibt viele Berlinerinnen und Berlinern mit Migrationshintergrund, die sehr erfolgreich sind und die Stadt als Abgeordnete, in nahezu allen Berufen, in der Kunst, mit ihren Unternehmen, als Gewerkschafter usw. bereichern.
( Alle Untersuchungen zeigen aber auch, dass Migrantinnen und Migranten in ihrer Gesamtheit unabhängig von der Qualifikation dennoch weitaus schlechtere Chancen bei Ausbildung und Stellensuche haben. Sie sind viel häufiger arbeitslos als der Gesamtdurchschnitt, gelangen selten in Führungspositionen und sind im Öffentlichen Dienst deutlich unterrepräsentiert. Viele Menschen mit Migrationshintergrund erleiden einzig aufgrund ihrer „nichtdeutschen Herkunft“ strukturelle Benachteiligung im Bildungswesen, im Erwerbsleben, auf dem Wohnungsmarkt. Auch die demokratischen Beteiligungsgremien des Landes und der Bezirke sowie der Öffentliche Dienst spiegeln die Vielfalt nicht ausreichend wider. 
( Um dem entgegenzuwirken, tut Rot-Rot in der Integrationspolitik bereits eine Menge. V. a. sind in den Schul‐ und Hochschulgesetzen des Landes viele integrationsfördernde Maßnahmen festgeschrieben, erfolgte der Ausbau der Kitas zu Bildungseinrichtungen, werden die deutschen Sprachkenntnisse frühzeitig überprüft und gezielt gefördert, ist der Kita‐Besuch ab dem zweiten Jahr und ab 2011 generell beitragsfrei, wurden Gemeinschaftsschulen aufgebaut und jetzt Sekundarschulen eingeführt, gibt es zahlreiche Senatsprogramme, um Jugendliche mit Schwierigkeiten bei der Ausbildung zu unterstützen. 

( Nun geht das rot-rot geführte Land Berlin mit dem Partizipations‐ und Integrationsgesetz den nächsten Schritt und schreibt jetzt die Beteiligungsrechte von Migrantinnen und Migranten auf Senats‐ und Bezirksebene gesetzlich fest. Zudem werden die Behörden zur Durchsetzung dieser Rechte verpflichtet. Mit der Öffnung der gesellschaftlichen Institutionen für die Vielfalt der Stadtbevölkerung macht Rot-Rot deutlich, dass es gesellschaftliche Integration als einen Prozess, der die gesamte Berliner Bevölkerung einschließt, sowie der Gleichberechtigung aller und der gleichen Teilhabechancen begreift. 

( Noch in diesem Jahr will die rot-rote Koalition dieses Integrations- und Partizipationsgesetz beschließen. Bereits bisher ist der Gesetzesentwurf des Senats auf viele Widerstände getroffen. Einigen Kritikern geht alles nicht weit genug, und ihnen fehlen z.B. klare Quoten, anderen hingegen geht alles viel zu weit, und einige Bezirksbürgermeister fühlen sich in ihren Freiheiten im Umgang mit der Problematik eingegrenzt. Auf einige solcher Einwände wird nachstehend eingegangen. Gegen alle Widerstände hat der Senat den Entwurf beschlossen und dem Abgeordnetenhaus zugeleitet.  Im Herbst wird das Abgeordnetenhaus über den Gesetzentwurf beraten und voraussichtlich bis Jahresende entscheiden. Berlin wird damit bundesweit Vorreiter sein. In vielen anderen Bundesländern werden ähnliche Vorhaben diskutiert, weil man überall erkennt, dass es auch in diesem Bereich dringend verbindlicher Regelungen bedarf. Deshalb kann unser Gesetz auch diese Entwicklungen stärken.  
Was sind die wichtigsten Inhalte des Gesetzes? 
( Als Menschen mit Migrationshintergrund bzw. Einwanderer werden nach diesem Gesetz nur alle die definiert, die im Ausland geboren sind, die nach 1956 nach Deutschland eingewandert sind, die die deutsche Staatsangehörigkeit nicht besitzen und ihre jeweiligen Kinder, auch dann, wenn sie in Deutschland geboren sind und den deutschen Pass haben. 
( Die dritte Generation, also die Enkel der Eingewanderten, gilt damit nicht mehr als Menschen mit Migrationshintergrund, es sei denn, sie sind nicht deutsche Staatsbürger. Das ist deshalb so, weil sich die dritte Generation in der Regel bereits als Teil dieser vielfältigen Gesellschaft begreift und nicht mehr so stark mit den Einwanderungsproblemen ihrer Eltern und Großeltern konfrontiert ist. So soll auch die Politik in der Praxis gezwungen werden, sich auf die tatsächlichen Probleme und Schwerpunkte der Integration zu konzentrieren. Möglichkeiten einer „statistischen Verwässerung“ werden so ausgeschlossen bzw. eingegrenzt.   

( Der Öffentliche Dienst und die landeseigenen Unternehmen sollen zukünftig mehr Menschen mit Migrationshintergrund beschäftigen. 

( Alle dort Beschäftigten werden zur interkulturellen Kompetenz befähigt, damit sie auf die Menschen unterschiedlicher Herkunft und Kulturen besser eingehen können. 
( Status und Kompetenzen der Integrationsbeauftragten in Land und Bezirken sowie des Landesbeirates für Integrations‐ und Migrationsfragen werden gesetzlich geregelt. 

( In den BVV müssen Integrationsausschüsse eingerichtet werden, in denen auch Menschen ohne deutschen Pass als Bürgerdeputierte mitwirken können. 
( Bei allen zukünftigen Gesetzesvorhaben müssen eventuelle besondere Auswirkungen für Menschen mit Migrationshintergrund berücksichtigt werden. 
( Sehr wichtig für eine reale Integration ist, dass in Berlin künftig die sarglose Bestattung erlaubt sein wird, damit Muslime ihre Verstorbenen in Berlin begraben können. 
( Ebenso wichtig ist, dass im Gesetz über Sonn‐ und Feiertage der Begriff der kirchlichen Feiertage durch „religiöse Feiertage“ ersetzt und damit klargestellt wird, dass die Regelungen auch für Angehörige nichtchristlicher Religionen gelten. 
Werden Menschen mit Migrationshintergrund jetzt bevorzugt? 
( Nein. Es werden Benachteiligungen von Migranten abgebaut, um mehr Teilhabe und mehr Gleichberechtigung aller Berlinerinnen und Berliner zu erreichen. Wenn alle die gleichen Chancen und Rechte erhalten, wird niemand bevorzugt. 

( Man muss sich auch klarmachen: Menschen, die von außerhalb der EU nach Berlin kommen, erhalten aufgrund des Bundesrechts nicht einmal das kommunale Wahlrecht. Viele Bürgerinnen und Bürger können sich also nicht an den allgemeinen demokratischen Prozessen beteiligen und die Stadt auf diese Weise mitgestalten. Diese Benachteiligung ein wenig einzuschränken, die Beteiligung von Migranten auf eine gesetzliche Grundlage zu stellen und so die Integration zu befördern, ist Absicht des Gesetzes.  

Warum können Migranten nicht einfach die deutsche Staatsangehörigkeit annehmen, um dann alle Rechte zu haben? 
Es ist nicht so einfach, die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen. Die Bundesregierung hat erhebliche Hürden errichtet: Nicht‐Deutsche müssen mindestens acht Jahre hier leben. Nicht‐EU‐Bürger müssen ihre alte Staatsbürgerschaft aufgeben, weil es für sie eine doppelte Staatsbürgerschaft – anders als in vielen anderen zivilisierten politischen Systemen – nicht gibt. Eine Einbürgerung kann erhebliche Nachteile im Herkunftsland nach sich ziehen, zum Beispiel im Erbrecht. Die Antragstellenden müssen einen Einbürgerungstest durchlaufen, was für viele auch wieder stigmatisierend ist. Viele Einbürgerungen sind vom Gesetz her keine Anspruchs-, sondern Ermessensentscheidungen und werden von Behörde zu Behörde unterschiedlich gehandhabt. Und: die Einbürgerung dauert lange, ist tatsächlich sehr bürokratisch und für die Betroffenen teuer. Davor kapitulieren viele, abgesehen davon, dass sich auch viele eine Einbürgerung finanziell nicht leisten können. Das alles muss dringend vereinfacht werden. Aber das geht nur auf Bundesebene. 

Schafft das Gesetz nicht mehr Bürokratie? 
Nein, das Gesetz legt verbindlich fest, dass sich die Verwaltung und die landeseigenen Betriebe weiter öffnen müssen, indem sich die Beschäftigten – gleich welcher Herkunft – durch Fortbildungen und Trainings interkulturelle Kompetenz aneignen, indem Mehrsprachigkeit als Qualifikation Berücksichtigung bei Einstellungen und Beförderungen findet und indem mehr Menschen mit Migrationshintergrund eingestellt werden. Damit reflektiert das Gesetz die veränderte Wirklichkeit in der Bevölkerungszusammensetzung in Berlin und ist dringend überfällig. Zuviel Bürokratie herrscht dann, wenn für Bürgerinnen und Bürger der Zugang zu staatlichen Institutionen und Dienstleistungen und die Teilhabe z.B. durch zu viele formale oder unverständliche Anforderungen erschwert werden. Ziel des Partizipations‐ und Integrationsgesetzes ist es dagegen, Zugänge zu erleichtern und Hindernisse abzubauen. 

Was ist interkulturelle Öffnung der Verwaltung? 
Interkulturelle Öffnung bedeutet, dass sich die unterschiedlichen Erfahrungen, Weltanschauungen, religiösen Einstellungen, Kommunikationsformen auch in den Verwaltungsapparaten wiederfinden. Es bedeutet, dass die Beschäftigten in der Lage sind, im Bewusstsein der eigenen Erfahrungen, Überzeugungen und Qualifikation auch die Kommunikation und die Bedarfe von Menschen anderer Herkunft zu verstehen. Dabei geht es nicht nur, aber auch um Mehrsprachigkeit. Es geht auch um die Kenntnis, das Denken und Fühlen von Menschen anderer Herkunft nachvollziehen zu können. 
Was sagen die Migrantenorganisationen zu dem Gesetz? 
Die Idee zu dem Gesetz kommt ursprünglich aus dem Berliner Integrationsbeirat. Dort sitzen Vertreterinnen und Vertreter der Migranten aus allen Regionen der Welt mit Senats‐ und Bezirksvertretern, mit Kammern, Verbänden und Gewerkschaften zusammen. Der Beirat berät das Land in Integrationsfragen; von dort kam der Wunsch, dass die Interessenvertretung von Migranten auf Landes‐ und Bezirksebene gesetzlich geregelt wird. Denn klar ist: gesetzliche Regelungen haben eine ganz andere Verbindlichkeit als einfache Beschlüsse. 
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